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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM.

21. März 1983 Nr. 830

EG GRENCHEN: Ü~zonung des Sch~negg—Gebietes von der

lt. in die 1. Etappe

Die~Stadt Grenchen unterbreitet dem
Regierungsrat die~

~ad~I.Etae zur Genehmigung

Das Schönegg—Gebiet liegt nach dem rechtsgültigen Zonenpian
der Stadt Grenchen in der Wohnzone 2—geschossig, II. Etappe,
Ueber das Gebiet liegen Erschliessungsstudien vor und es
sind zahlreiche Bauinteressenten vorhanden. Im übrigen ist
die Umetappierung mit dem Entwurf des neuen Zonenpians in
Einklang, der das Gebiet ebenfalls der 1, Etappe zuweist,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 29. April
bis 1. Juni 1982. Einsprachen gingen keine ein, so dass
der Gemeinderat den vorliegenden Plan am 24. August 1982
genehmigte.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell ist folgende Bemerkung anzubringen:

Der Plan enthält neben‘ verschiedenen Strassenbaulinien,
die alle bereits recht~kräftig sind, auch eine Waldbau—
linie entlang der Allmendstrasse und dem nördlich an
grenzenden Wald. Bemühungen der Einwohnergemeinde Grer~ohen,
den gesetzlichen Waldabstand in diesem Bereich auf 20 m
zu reduzieren, sind vom Forst—Departement mit Schreiben
vom 19. November 1982 abschlägig beschieden worden, Somit
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gilt der gesetzliche Waldabstand von 30 in, gemessen ab
dem nördlichen Rand der zukünftigen Strasse, uneinge—
schränkt. Die im vorliegenden Plan enthaltene Waldbau
linie 1~erücksichtigt zwar den gesetzlichen Abstand, ist
aber auf der Grundlage eines alten, nicht mehr zutreffenden
Ausbauprojekts der Allmendstrasse eingetragen worden.
Massgebend ist~indessen~ein neuer,~noch zu genehmigender
Plan, der nach Auskunft der Einwobnergenieinde Grenchen
in naher Zukunft zur Auflage gelangen wird. Die im Plan
enthaltene Waldbaulinae ward mit folgender Erganzung (
genehmig~t, -d~ei-n1-Plan.~n-aGhzutrag~n.-ist: “Waldbaulinie,
30 in, gemessen ab Nordgrenze Ailmendatrasse“,:

Es wird

beschlossen:

1. D±e Umzönung des Schönegg—Gebietes von der II‘. in die
1. Etappe der Einwohnergerneinde der Stadt ~enchen
wird genehmigt.

2, Die im Plan en1~h~ltei~e Waldbai)iinie wird mit folgender
Ergänzung genehmigt: “Waldbaulinie, 30 m, gemessen ab
Nordgrenze der Allmendstrasse“,

3, Bestehende P1~äne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie
mit dem vorliegenden in Widerspruch stehen.

Geneh~nigungsgebühr~.Fr, 200.—— Kto., 2000-431,00
Publikationskosten: ~ 18.——. Kto. 2020—435,00
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Bau~Departeme~~ (2) HS/uh

Amt ftir Raumpl anung (3), ~e1~lenpl~

Rechtsdienst Bau-Departement
Hochbauaint (2)
Tiefbauamt (2)
Amt ftjr ~asserwirtscI~aft (2)

Amtschreiberei Lebern, Filiale Grenchen_Bettlach

2540 Grenchen,
~(2)

Sekretariat der Katasterschatz~g (2)
Ammam~jnt der EG der Stadt Grenchen, 2540 Grenchen

Baukonmajssj0~ der EG, 2540 Grenchen

Planungskommissj0~ der EG, 2540 Grenchen
Stadtbau~t der EG der Stadt Grenchen, 2540 Grenchen

Ingenieur~~~0 Beer Schubiger Benguerel, Baumgartens~r, 43,

2540 Grenchen
Forst~~Departernent

~attpub1ikation~
Es wird genehmigt: Die Umetappierung des Schönegg_Gebje~~5
von der II, in die 1, Etappe der Einwohr1ergemejfl~~ der
Stadt Grenchen,




